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Polizei -Verordnung,
betreffend die Desinfektion bei ansteckenden Krank¬
heiten, die Beförderung von an ansteckenden
Krankheiten leidenden Personen und der zum
Transport nach der Desinfektionsanstalt bestimmten,

zu desinfizierenden Gegenstände.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizei-Verwaltung in den neu erworbenen Landcs-
teilen, sowie der §§ 143 und 144 des Gesetzes
über die allgemeine Landesverwaltungvom 30.Juli
1883 wird mit Zustimmung des Magistrats für
dm Umfang des Stadt- und Polizcibezirks Wies¬
baden nachstehende Polizei-Verordnung erlassen:

8 1. Die Haushaltungsvorstände, bezw. deren
Stellvertreter(in Anstalten die Leiter. Verwalter,
Hausväter ufw.), sowie die Unternehmer von
Privatkrankenanstaltcn und die Besitzer und Leiter
aller dem öffentlichen Verkehr dienenden Aufcnt-
baltseinrichtungcn, wie Gasthöse, Logirhäuscr,
Pensionate, Chambre garnies. Herbergen. Schlaf¬
stellen und dergleichen, sind verpflichtet, bei den in
§2 näher bezeichneten Krankheit«- und Sterbe-
Men die von den Kranken benutzten Effekten und
Räume, sowie_die in den letzteren befindlichen
Gegenstände auf ihre Kosten desinfizieren zu lassen,

ß 2. Die Desinfektion wird angeordnet:
1) unbedingt bei Pocken. Flecktyphus,

Rückfallfieber,asiatischer Cholera,Pest,
Lepra, Genickstarre, Ruhr, Diphteric,
Scharlach und Darmtyphus.

Bei Darmtyphus ist die Desinfektion
der Wohnung nur dann unbedingt
erforderlich, wenn der Erkrankte in
der Wohnung franf zu Bett gelegen
hat, bevor er dieselbe, z. B. zur Ucbcr-
führung in ein Krankenhaus verließ,
andernfalls kann die Desinfektion auf
hie KlosetS beschränkt werden;

2) in besonderen Fällen durch Ent¬
scheidung der Polizei-Direktion nach
Anhörung des Kreisarztes, bei anderen
unter Ziffer1 nicht genannten Jn-
scktionstrankheiten.

, , §3. Die Desinfektion hat stattzufinden, so-
Aufhoren der Ansteckungsgefahr ärztlich

Mestelli ist, bezw. nachdem der Kranke oder dessen
Liicheaus der Wohnung entfernt worden ist.
. . Hierüber haben zwecks Herbeiführung der
werinfektion die in § 1 bezeichneten Personen,
mie auch der behandelnde Arzt, oder, wenn der
«anke in tlner Krankenanstalt untergebracht war,
btt lei tende Arzt derselben sofort, spätestens aber
Ku * 24 Stunden, von dem genannten Zeit-

Poltzei-Direktlon

Gebühren -Ordnung
für die Benutzung der städtischen Wasser¬

werke zu Wiesbaden.
Auf Grund des Kommunalabgabengesetzes vom

14. Juli 1893 und des Beschlusses der Stadt-
verordneten-Versammlung vom 25. März 1904
wird folgende Ordnung erlassen:

81. Waffeegeld.
Für die Entnahme von Wasser aus der

städtischen Wasserleitung(Trinkwasser- und Nutz-
wasscrleitung) werden Gebühren erhoben und zwar
für einen Kubikmeter Wasser— einerlei, ob Trink¬
oder Nutzwasser— 30 Pfennige.

8 2. Prüfung von Wassermesser«.
Die Gebühr für eine auf Antrag des Grund¬

stückseigentümers vorgcnommene Prüfung eines
Wassermessers beträgt:
bei 13 bis 20 mm lichte Weite der Zuleitung 3Mk.
„ 25 mm „ „ „ 5
. so bis 50 .. ; \ ; 10
„ mehr als 50 mm ., „ „ „ 15 „

Diese Gebühr kommt nicht zur Erhebung,
wenn die Prüfung ergibt, daß der Waffermeffer
mehr als 5% von der Richtigkeit abwcicht.
8 ».

(J 1.. ® ««rechnet, bei der . .
Ilhnstllch Anzeige zu erstatten.
.... Die Ausführung der Desinfektion wird« 'glich durch die städtische Desinfektionsanstalt
""'r der Verantwortlichen Leitung ihrer Beamten
A, ^ "M"be der vom Magistrat hierzu crlaffenen

Hni)  unter Zugrundelegung des eben
Mlttöft ausgestellten Tarifs bewirkt.
«„i 6- Die Beförderung der mit ansteckenden
«aukheiten der in 8 2 bezeichneten Art behafteten
W°nen " uh durch den hierzu besonders be-

•E , städtischen Krankentransportwagcn statt-
dmdet wird̂ nit̂ e'8£nc8  Fuhrwerk dazu vcr-

Benutzung öffentlicher Fuhrgelegenheiten
S ei1' Omnibusse, Straßenbahn und dergl.)
Lt ' ,•t?enm8 solcher Kranken ist untersagt. Ist

»"schehcn oder ist eigenes Fuhrwerk
worden, so muß die Desinfektion dieses

i,J sofort von dessen Eigentümer
M Besitzer bei der städtischen Desinfektionsanstalt««»tragt werden.

v® ic  Beförderung der zu desinfizierenden
^ "Mande erfolgt lediglich durch die Angestellten
ln Äffchen Desnifektiousaustalt nach Maßgabe" 'U-' ste gegebenen Vorschriften.
fcJLI-.. Leichen der an einer in 8 2 bezeichneten

Verstorbenen sind ungewaschen in ein
^i,,,D"äkntiger Karbolsäure oder 2-prozcntiger
LeHl " - ob“ Kresolseifenlosung getränktes

»."Wollen , schleunigst einzusargcn und
r « Stunden nach Feststellung de« TodesLeichenhalle des

Itätfftm» o« Aul,uutn' >ch" unig,i et:
Stunden nach Feststellr

z-iÄ Leichenwagens in die Lei
«o" Friedhofes zu überführen.

It-uÄA Mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder im
ktz°i,̂ °«"N»fallc mit entsprechender Haft wird

3«n6orfte6enben Bestimmungen zuwider

b) &n . *" rch sein Verhalten die nach den
KFv .°is 7 vorgcschriebene Desinfektion
»mbert oder unmöglich macht,

827nv?i die Zuwiderhandlung gemäß
la'kn. Atschistrafgesetzbuches eine härtere» orrwirkt ist.

etx lann die Vornahme der erforderlichen
«rlvum °uf Kosten der nach8 1 verpflichteten
fcano8hJ. t)Ur<̂ öte  Königliche Polizei-Direktion

fton !can8eorb»et werden.
kaulr lonn ,e. Polizei-Verordnungen vom 17. Sep-
1899[n .-T2,  Juni 1894 und vom6.November
. 8 in^ ^ ^ rrdurch aufgehoben.
"ge id» Polizei-Verordnung tritt mit dem

»>7" Verkündigung in Kraft. *
Mterbaden, den 10. Juni 1904.

Der Volirei-Nrästdent: v. Schenck.

rau voll

Bekanntmachung.
wiederholt darauf aufmerksam ge-

»NtLas? jft"8 » «treten der Wiesen nicht
^kriikŵ ^ lchutzpersonal ist angewiesen worden,

Jn®en  zwecks Bestrafung zur Anzeige zu
adrn, den 29. April 1904.

Der Magistrat.

Absperrung nnd Wiedereröffnung
von Hausleitungen.

, Für die auf Antrag des Grundstückseigen¬
tümers vorgenommeneAbsperrung und Wieder»
Hoffnung einer Hausleitung ist eine Gebühr von
je Mk. 2.— zu entrichten.

8 4. Prüfungen von HauSleitungen.
Für die auf Antrag des Grundstückseigen¬

tümers voraenonimene Prüfung einer Hausleitung
ist eine Gebühr von Mk. 3.— zu entrichten.

§ 5. Benutzung der Waffermeffer.
Die Benutzung eines Waffermeffers der Trink-

wasserleltung und eines Waffermeffers der Nutz-
wafferleitung ist gebührenfrei.

Für die Bcuutzung jedes weiteren Waffermeffer«
^ ^ Atinkwaffer- oder Nutzwasserleitung ist eine
Gebühr zu entrichten, deren Höhe sich nach dem
von der Wasserwerksverwaltungzu bestimmenden
ichten Rohrdurchmesser wie folgt bemißt:

1. bei 13 mm licht. Rohr-Dchm. 40 Pf.pr.Mon.
2- . 20 , . , 50 ,

6. , 50 , . 100 .
7.üSer50 . . . 120 „ . .

Al» Monat gilt der Kalendermonat. Jeder
angefangene Monat wird für voll gerechnet.

8 6. Cinrichtungskosten.
Die Zweigleitung vom Hauptrohr der städt.

Wasserleitung(Trinkwasser- und Nutzwasserleitung)
bis zur Grenze des Privatgrundstücke» wird auf
Kosten der Wafferwerksverwaltung von dieser gelegt.

Der übrige Teil der Wasserleitung von der
Grenze de» Privatgrundstückes bi» zum Auf¬
stellungsort der Waffermeffers einschließlich des
Waffermeffers und der Anbringung des Privat-
abstcllbahns wird auf Kosten des Grundstücks¬
eigentümers von der Wafferwerksverwaltunghergestellt.

. Wird in ein und dasselbe Grundstück eine
weitere Trink- oder Nutzwafferleitung cingeführt
oder wird die gewünschte Leitung nur zu einem
vorübergehenden Zwecke gelegt, so hat der Grund¬
stückseigentümer außer den in Absatz2 aufgeführten
Kosten auch die Kosten der Leitung vom Haupt¬
rohr der städtischen Wasserleitung ab bis zur
Grenze des Privatgrundstückcs zu tragen.

Für die auf Kosten des Grundstückseigentümers
ausgeführten Arbeiten wird alljährlich von dem
Magistrat ein Kostentarif ausgestellt.

8 7.
Die nach dem 8 6 von dem Grundstücks-

eigentümer zu zahlenden Beträge gelten als öffent¬
liche Gemeindeabgaben und unterliegen ebenso wie
die nach dieser Ordnung zu zahlenden Gebühren
der Beitreibung im Vcrwaltungszwangsverfahren.

8 8. Fälligkeit der Gebühre«.
Die Gebühren für die Entnahme von Wasser

und für die Benutzung der Waffermeffer(81 und 5)
find monatlich nachträglich, diejenigen auf Grund
der 88 2, 8, 4 und 6 sind sofort nach Vornahme
der betreffenden Leistungen zu zahlen.

8 9. Person des ZahlungSpstichtige«.
Verpflichtet zur Zahlung der nach8 1—7 der

Gebührenordnung zu zahlenden Gebühren und
Beträge sind die Eigentümer der an die städtische
Wasserleitung angeschloffencn Grundstücke. Die
Abrechnung findet nur nach dem Hauptmeffer statt.
... Mehrere Miteigentümer ein und desselben
Grundstückes haften als Gesamtschuldner.

8 10.
Diese Gebührenordnung tritt am1. April 1904

in Kraft.
Wiesbaden, den2. April 1904.

Der Magistrat, gez. v. Jbell.
Genehmigt.

Wiesbaden, den 19. Mai 1904.
Der Bezirksausschuß, gez. Linz.

Vorstehende Gebühren-Ordnung wird hiermit
zur Kenntnis gebracht.

Wiesbaden, den 25. Mai 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung,
betreffend die Abhaltung von Waldseften

im hiesigen Gemeindewalde.
1. Die Benutzung von Plätzen im städtischen

Wald znr Abhaltinig von Waldfesten kann Vereinen
und Gesellschaften nur dann gestattet werden,
wenn sie:

a) für sich geschlossen bleiben.
b) an dritte, nicht zu dem feiernden Verein

oder der feiernden Gesellschaft gehörende
Personen Speisen oder Getränke gegen
Entgelt nickt ahgeben.

Für jeden Festplatz kann nur einem Verein
oder einer Gesellschaft die Erlaubnis erteilt werden,
es ist also nicht erlaubt, daß gleichzeitig zwei oder
mehr Vereine oder Gesellschaften gleichzeitig auf
einem Waldplatz ein Waldfest abhalten.

2. Die Erlaubnis kann nur für folgende
Plätze erteilt werden:

a) an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen:
1. Auf der Himmelswiese,
2. Im Eichelgartcn,
3. Unter den Herreneichen.
4. Distrikt Kohlheck, oberhalb der

Schwalbacher Bahn
gegen Vorausbezahlung einer Abgabe
von 15 Mk. an da« Akziseamt, Haupt¬
kasse(auf diesen Plätzen dürfen Tische
und Bänke aufgestellt werden):

b) an Werktagen gegen Vorausbezahlung
einer Abgabe von 10 Mk. an das Akzise¬
amt, Hanptkasse(auf den Plätzen unter
a und weiter):
5. Am Augusta-Viktoria-Tempel,
6. Am Stcckersloch, sogenannte Dachslöcker.

-r®'e Anweisung dieser Plätze erfolgt durch das
Akzyeamt. Auf den unter 5 und 6 genannten
Plätzen dürfen jedoch keine Tische und Bänke auf
geschlagen werden.

3. Die Erlaubnis zum Abhalten eines Wald¬
festes ist mindestens einen Tag vor der Veranstaltung
bei dem Akzise-Inspektor einzuholen und wird nur
gegen Vorauszahlung der unter 2 festgesetzten
Gebühr an da« Akziseamt, Hauptkasse,, für jedenFall erteilt.

Die Erlaubnis kann jedoch nur dann erteilt
werde», wenn seitens des Antragstellers eine Be¬
scheinigung de»städt. Feuerwehrkommando», wonach
derselbêfich verpflichtet, die Kosten^ r etwa er¬forderlich werdenden feuerpolizeilichen Überwachung
zu tragen, beigefügt wird.
, Die unter 2 erwähnte Gebühr wird für die
Überwachung und die Rrinmachung, sowie für

»»»»»» vergüt»
werden; hierüber entscheidet der Magistrat mit
Ausschluß de» Rechtsweges endgiltig.

Außerdem ist in den zutreffenden Fällen die
verwirkte Betriebssteuer zur Stadtkaffe zu ent-
rickten. Die in den Fällen No. 1- 4 ausgestellten
Tische oder Banke muffen am folgendem Tage in
der Frühe und falls das Waldfest an einem Tage
vor einem Sonn- und Feiertage abgehalten wurde,
am Abend derselben Tages wieder entfernt werden.
Wird diese Entfernung über den Vormittag bezw.
den Abend verzögert, so gehen die Tische und
Banke in das Eigenntm der Stadtverwaltnngüber,
welche ermächtigt ist, über letztere frei nach ihrem
Ermeflen zu verfügen; etwaige Ersatzansprüche
Dritter hat der Verein(Gesellschaft) eventuell Der¬
jenige, welcher die Erlaubnis erwirkt hat, zuvertreten.

Diese Bestimmung gilt auch für den Fall, daß die
vorherige Einholung der Erlaubnis versäumt sein
sollte; auch hat in solchen Fällen die Nachzahlung
der Gebühr(No. 2) zu erfolgen.

5. Waldfeste müssen in der Zeit vom1. Juni
bis 1. September um 9 Uhr abends, in der übrigen
Zeit um 8 Uhr abends beendet sein.

6. Vereine(Gesellschaften), sowie Alle, welche
im Walde lagern, haben in allen Fällen den An¬
weisungen der Forstbeamten. Feldhüter nnd der
mit der Aüfficht etwa besonders betrauten Akzise¬
beamten unweigerlich Folge zu leisten(vergl. 8 9
de»Feld- und ForstpolizeigesetzeSvom1.April 1880),
sowie die bestehenden Vorschnsten über den Schutz
und die Sicherheit des Waldes und die Schonungen
inne zu halten. (Vergl. insbesondere8 368 No. 6
de» Reichsstrafgesetzbuches, 88 36 und 44 des Feld»
und Forstpolizeigesetzes, 8 17 der Regierung,-
Polizeiverordnung vom4. März 1889.)

Die Erlaubnis zur Abhaltung eines Waldfestes
kann ohne Angabe von Gründen verweigert
werden: mehr als zweimal im Jahre wird dem¬
selben Verein(Gesellschaft rc.) die Erlaubnis zur
Abhaltung eines Waldfestes nicht erteilt.

7. Mit dem Waldfeste etwa verbundene Lust¬
barkeiten(Musik, Tanz rc.), welche nach der Lust-
barkeitssteuer-Ordniiiig hiesiger Stadt steuerpflichtig
find, find den Bestimmungen dieser Ordnung ent¬
sprechend besonder» anzumelden und zu versteuern.

Wiesbaden , den 21. Mai 1904. *
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die am 7., 8., 13. und 14. Juni d. I . statt¬

gefundenen Versteigerungen der Klee- und Gras-
nntzuna «« von städtischen Grundstücken an der
Mainzerstrnßc, Müblbachtol, Kläranlage, Dotz-
heimerstraße, Walkmühl- und Schützenstrabe, in,
Alterweiher. Leichtweishöhle, Adamstal, Stock-
wiesc, Klosterbruch und im Rabengrund find ge¬
nehmigt worden.

Die Steigpreise müssen innerhalb drei Tage»
zur Stadthauptkasse gezahlt und mit der Einerntuna
begonnen werden.

Wiesbaden , den 16. Juni 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Zur Warnung de, Publikum, vor Über¬

tretungen werde» nachstehend die den Schutz des
Waldes vor Bränden bezweckenden Strafbestim¬
mungen hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht:

a) 8 368 Nr. 6 des ReichsstrafgesetzbucheS.
Mit Geldstrafe bis zu 60 Mk. oder mit Haft

bis zu 14 Tagen wird bestraft, wer an gefährlichen
Stellen in Wäldern oder Haiden, oder in gefähr¬
licher Nähe von Gebäuden oder feuerfangendeo
Sachen Feuer anzündct.

b) 8 44 des Feld- und Forstpolizeigesetze»
vom1. April 1880.

Mit Geldstrafe bis zu 50 Mk. oder Haft bi»
zu 14 Tagen wird bestraft, wer

1. mit nnverwahrtem Feuer oder Licht den
Wald betritt oder sich demselben in gefahr¬
bringender Weise nähert,

2.  im Walde brennende oder glimmende
Gegenstände fallen läßt, fortwirft oder um
vorsichtig handhabt.

8. abgesehen von den Fällen de» 8 368 Rr. 8
des Strafgesetzbuches im Walde oder in
gefährlicher Nähe derselben im Freien ohne
Erlaubnis des Ortsvorsteher», in dessen
Bezirk der Wald liegt, in Königlichen Forsten
ohne Erlaubnis der zuständigen Forst«
beamten Feuer anzündet, oder das gestatteter
Maßen angezündcte Feuer gehörig zu beaus»
sichtigen oder auszulöschen unterläßt, 1

4. abgesehen von den Fällen des8 360 Nr. 10
des Strafgesetzbuches bei Waldbränden, vpn
der Polizeibehörde, dem Ortsvorsteher, oder
deren Stellvertreter oder dem Forstbefitzer
oder Forstbeamten zur Hilfe aufgefordert,
keine Folge leistet, obgleich er der Auf¬
forderung ohne erhebliche eigene Nachteil»
genügen konnte.

o) RegierungS-Polizei-Perordnung vom
4. März 1889.

Mit Geldstrafe bis zu 10 Mk. im Unvermögens¬
falle mit verhältnismäßiger Haft wird bestraft,
wer in der Zeit vom 15. März bis 1. Juni in
einem Walde außerhalb der Fahrwege Zigarren
oder au» einer Pfeife ohne verschlossenen Deckel
raucht. *

Wiesbaden , den 8. März 1904.
_ Der Oberbürgermeister.

Freiwillige Jnvalidenverficherung.
In einem Erlaß de» Preußischen Herrn

Ministers für Landwirtschaft, Domänen und
orste« an die Borstände der Landwirtschaft»«

.ammern vom 21. Mai 1908 ist hinfichtltch der
freiwilligen Bersicherung gemäß8 14 de»Invaliden«
versicherung«gefetze» u. A. folgende» ausgeführt:

Berechtigt zum Eintritt in die freiwillige Ver«
ficherung(Selbstversicherung)sind unterVorau«»
fetzung eine» Alter» von 16—40 Jahren (814
Jnval.-Verf.-Gef.) :
a) alle landwirtfchaftlichenBetriebsunternehmer

(Landwirte,Witwen, unverheiratete weibliche
Personen), wenn in ihrem Betriebe nicht
regelmäßig mehr al» zwei Versicherungs-
Pflichtige Lohnarbeiter beschäftigt werden;
versicherunasberechtigt sind auch die Ehe¬
frauen solcher männlicher BetricbSunter-
nehmer, wenn sie in der Landwirtschaft
regelmäßig miliätig sind;

b)  alle Söhne oder Töchter von Landwirten
(nicht nur der unter a ausgeführten>. dir
von ihren Eltern ohne bare Vergütung
gegen Gewährung von freiem Unterhalt in
deren Betrieben beschäftigt sind(ebenso di,
von Geschwistern in der gleichen Weise be¬
schäftigten Geschwister).

Bisher ist von dieser Bestimmung seitens der
vorbezeichneten Personen, insbesondere seitens der
Ehefrauen. Söhne, Töchter und Geschwister von
Landwirten nur in einem geringen Umfange Ge¬
brauch gemacht. — Mit Rücksicht darauf, daß die
obige Bestimmung noch wenig bekannt sein dürfte
und im Hinblick auf die erheblichen Vorteile, welche
den Beteiligten durch die rechtzeitige Selbst¬
versicherung erwachsen, machen wir auf diese
Bistimmuiigen hierdurch besonder« aufmerksam- *

Wiesbaden, den3. Juni 1904.
Der Magistrat»

Abteilung für Berficherungssache«.
Bekanntmachung.

Der Fluchtlinienplan von dem Terrain zwischen
Biebricherstraße und dem neuen Bahngelände von
der Ringstrabe abwärts bis zur Gemarkungsgrenze
Biebrich ist durch Magistrats»Beschluß vom
8. Juni cr. endgiltig festgesetzt worden, und wird
vom 16. bis cinschl. 23. Juni cr. weitere8 Tage
w> Neuen Rathaus. 1. Obergeschoß, Zimmer
No. 38a, wahrend der Dienststunden zu Jeder¬
manns Einsicht offen gelegt. *

Wiesbaden, den 13. Juni 1904.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die auf dem alte» Friedhofe befindliche Kapelle

(Trauerhalle) wird zur Abhaltung von Trauer-
feierlichkciten unentgeltlich zur Verfügung gestellt
und zu diesen, Zweck im Winter auf städtische
Kosten nach Bedarf geheizt; die gärtnerische und
lonstige Ausschmückung der Kapelle wird stadtseitia
nicht besorgt, sondern bleibt alleinige Sache der
Antragsteller. Die Benutzung der Kapelle zu
Trauerfeierlichkeiten ist rechtzeitig bei dem zuständigen
Friedhofsaufseher anzumelden,welcher alsdann dafür
>orgt, daß diese zur bestimmten Zeit für den
Trauerakt frei ist. *

Wiesbaden » den9. April 1904.
Die Friebhofs -Deptttgtipg.
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Bekanittmachnng.
Die Besitzer von Rcbpstanzungen in kiesiger

Gemarkung werden auf die Schädlichkeit des an
de» Reben norkonnncnden PllzcS Poronospora
vitienlü , Falscher Mehllhau genannt , aufmerksam
gemacht.

Derselbe tritt gewöhnlich anfangs August , oft
auch schon im Juli auf und macht sich dadurch
bemerklich , daß ans der Oberseite der Nebenblätter
geldlich verschwommene Flecken entstehen , welche in
ihrer Ausdehnung schnell znnehmen und nach und
nach braun werden.

Die mit dem Pilz behafteten Blätter fallen
rasch ab , wodurch die Reise der Trauben verhindert
wird . Auch die Beeren selbst werben vom Pilze
ergriffen und schrumpfen dann ein.

Eine Wandtafel mit genauer Beschreibung
und Abbildung de« Pilzes ist im Rathaus , Zimmer
No . 44 . ausgebängt.

Ein vorzügliches Mittel gegen die Peronospora
besitzt man in dem Bespritzen der Rebstöcke mit
einer Lösung , die aus 3 Kg . srisch gebranntem
Kalk und 2 Kg . Kupfervitriol in 100 Ltr . Wasser
besteht . Man bängt dbK .Kupfervitriol in einem
Säckchen über Nacht in einen Teil des Wasser »,
damit es sich auflöst , und löscht mit einem anderen
Teile des Wassers den Kalk ab , um dann beide
Lösungen nach dem Erkalten des Kalkwassers mit
dem Reste der gesamten Wassernienge zu vermischen.
Diese bläuliche Flüssigkeit sollte ciitwedcr vor oder
sogleich nach der Blüte angewendct und 4 Wochen
daraus von neuem gebraucht werde ». Das Mittel
wirkt Präservativ und hält die Krankheit von den
Reben ah . Darum sollte man mir dem Bespritzen
nicht warten , bis sich der Pilz bereits bemerkbar
macht . Gute Spritzen sind diejenigen von Allweiler
in Radolfszell ( Baden ), von Permorel in Ville-
franche (Rhünej in Frankreich und von Mayfarth
& Cie . in Frankfurt.

Sind die Triebe und Blättchen der Reben
noch sehr jung , so nehme man zum ersten Bespritzen
der Vorsicht halber die doppelte Menge Wasser;
auch vermeide man es , bei vollem Sonnenscheine
zu arbeite ». Ein drittes Bespritzen im August
wird nur bei besonders heftigem Auftreten de»
Pilzes nötig sein . *

Wiesbaden , den 14. Juni 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die ledige Minna Heep , geboren am 21 . Juni

1881 zu Steeden , zuletzt Webcrgasse 3 wohnhaft,
ientzieht sich der Fürsorge für ihr Kind , sodaß
dasselbe aus öffentlichen Mitteln unterhalten
werden muß.

Wir bitten um Mitteilung ihres Aufenthalts¬
ortes . *

Wiesbaden , den 13 . Juni 1904.
Der Magistrat . — Arme, »Verwaltung.

Wasser -, Gas - uud Elektr .-Werke
der Stadt Wiesbaden.

Lffentliche Verdingung von Erdarbeiter,
Für die Erwciierung der Gewinnungsaiilagen

,dcs Wasserwerkes in Schierstem a . Rh . sollen die
lErdarbeiten zur Höherlegung eines Weges , sowie
znm Schutze der Brunnen und Rohrleitungen
öffentlich vergeben werden . Rach überschläglicher
Rechnung sind etwa

5000 cbm Boden zu bewegen und
3000 qm Bölchungsflachen zu bekleiden.

Zeichnungen und Bedingungen sind im Baw
büreau , Friedinchstraße 9, Zimmer No . 14 , ein-
znsehen und vom Hanptbüreau der Verwaltung,
Marktstraße 16 , Zimmer No . 12 . gegen ganz freie
Einsendung von drei Mark zu beziehen.

Angebote sind verschlossen und mit ent¬
sprechender Aufschrift versehen viS zum 21 . Juni»
«riltags IS Uhr, an die Unterzeichnete Direktion
Marktstraße 16 , Zjmmer No . 12 , einzureichcn , wo
die Angebote alsdann in Anwesenheit der
Submittenten geöffnet und verlesen werden.

Der Termin ist mithin um 8 Tage verlängert
worden.

Wiesbaden , den7. Juni 1904.
Die Direktion,

Verdingung.
Die Neu -, bezw . Umdeckung eine - Teils

deö Hauptdaches des Museums in der Wil»
helnistratze zu Wiesbaden soll im Wege der öffent¬
lichen Ausschreibung verdungen werden.

AngebotSformulare , Verdingungsunterlagen
können während der Vormitiagrdicnststunden im
Büreau für Gebäudeunterbaltung , Zimmer Nr . 22,
Friedrichstrabe 1b , eingeschen , die VerdingungS-
unterlaaen auch von dort gegen Barzahlung oder
bestellgeldsreie Einsendung von 25 Pfg . bezogen
werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „A . U. 1.
Off / versehene Angebote sind svätesten » bi»

Dienstag , den 2» . Juni 1804,
vormittags 10 Uhr»

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus-

gefüllten Verdingnngsformular eingcreichten An¬
gebote werden berücksichtigt . *

Znschlaqssrist : 3 i Tage.
Wiesbaden , den 16. Juni 1904.

Stadtbauamt,
Büreau für Gcväuvcunterhaltung.

Verdingung.
Die Blitzabletteranlage für die Ober»

realschule am Ztetenrtng soll im Wege der
öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.

AngebotSformulare , Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Äormittags-
dieuststundcn in der Friedrichstraße 15 , Zimmer 20,
eingeschen . die Verdiiigungsumerlagcn , ausschltcßllch
Zeichnungen , auch vo » dort bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „ St .B .A.22"
versehene Angebote sind spätestens bis

Mittwoch , den 22 . Juni 1804,
vormittags 10 Uhr,

Hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und ausge

füllten Verdingungsformular eingcreichten Angebote
werden berücksichtigt.

Wiesbaden , den 14. Juni 1904.
Ltadtbauamt.

Verdingung.
Die Ausführung der Klcmpncrarbeiten

für den Erweiterungsbau der Gutenbcrg-
fchulc zu Wiesbaden soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werde ».

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen
können während der VormittaaSdienststnndeu >m
Stadt . Verwaliuugsqebäude , Friedrichstraße 15,
Zimmer No . 9 , eingkseben , die Angcbotsformulare,
ausschließlich Zeichnungen , auch von dort gegen
Barzahlung oder bestellgeldsreie Einsendung von
85 Psg ., und zwar bi» einschließlich Donnerstag,
den 30 . Juni cr . , bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „ H . A . 55
«versehene Angebote sind spätestens bi»

Freitag , de » I . Juli 1804,
vormittags 10 Uhr,

Hierher einzureichcn.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen.

Wart der etwa erscheinenden Anbieter.
I Nur die mit dem vorgeschriebenen und anrge
füllten VerdingniigSsormuIar eingcreichten Angebote
werden bcrücksichttgt.

Zuscblagssrist : 30 Tage.
Wiesbadcu , den 15 . Juni 1904.

Stadtvauamt » Abteilung für Hochbau.

Bekanntmachung
für die beteiligten Handwerksmeister re.

Die Einreichung der Rcchnungen (in duplo)
über gefertigte Unterbaltungsarveiten in den slädt.
Gebäuden der Bezirke I — 111 für das 1. Quartal
1904 (April — Juni ) wird hiermit in Erinnerung
gebracht , und erwarten solche bis spätestens den
10. Juli d. I . *

Büreau für Gebändeunterhaltung.
Städt . Verwaltungsgebäude,

_ Friedrichstraße 15 , 2 . Obergeschoß.

Viehhof -Bericht
für die Woche vom 9. bis 15 . Juni.

Es

Vieh.
waren
aufae» Qual. Preise von - bis

ßattung trieben

Stück per 4 Mu
Ochsen . ! 94 I. 50 kg 70 — 74 —

II. Schlacht» 66 — 70 —

Küye . .
} 137

I.
II.

gewicht 65
60

70
64

—

Schweine 969 1 kg — 98 1 02
Mastkälb.

} 605
Schlacht- 1 60 1 70

Landkälb. gewicht 1 20 1 60
Hammel 166 1 140 1 44

Wiesbaden , den 15. Juni 190t L
Städtische Schlachtliaus -Lerwaltuug.

Akzise-Rückvergütung.
Die Llkzise -R ückvergütungsbeträge aus

vorigem Monat sind zur Zahlung angewiesen und
können gegen Empfangsbestätigung im Laufe
dieses Monats in der Absertiaungsstcllc , Reu-
gaffc 6 » , Part ., Einncbmerei , während der Zeit
von 8 vorm , bis 1 nachm , und 3 —6 nachm , in
Empfang genommen werden.

Die bi « zum 30 . d . M ., abends , nicht er¬
hobenen Akzilc - Rückvergütungen werden den
Emvfangsberechtigten abzüglich Postporto durch
Postanweisung übersandt werden . *

WieSbade « , den 13 . Juni 1904.
Städt . Akzifeamt.

Kirchliche Anzeisen.
Evangelische Kirche.

Marktkirche.
Sonntag , den 19 . Juni . (3 . S . nach Trinitatis .)

Jngendgotterdienst 8 ' / , Uhr : Pfr . Diehl.
Hauptgottesdienst 10 Uhr : Pfr . Schußler.

Nach der Predigt Beichte und hl . Abendmahl.
Abendgottesdienst 5 llbr : Miss . Autenrieth.
Amtswoche : Pfr . Schüßler.
Mittwoch von 6 —7 Uhr : Orgelkonzert . Ein¬

tritt frei.
Bergkirche.

Sonntag , den 19 . Juni . (3 . S . nach Trinitatis . :
Frübgottcsdienst für die Gemeinde 87 » Uhr:

Pfr . Grein
Hauptgottesdienst 10 Uhr : Pfr . Beesenmeyer.

Rach der Predigt Christenlehre.
Amtrwochc . Taufen und Trauungen : Pfr.

Beefenmeyer . Beerdigungen : Pfr . Grein.
Ringkirche.

Sonntag , den 19 . Juni . (3. S . nach Trinitatis .)
Jugendgottesdicnst 8 ' ,'- Uhr : Hilfspr . Schlosser.
Haupigotlesdlenst 10 Uhr : Hilfspr . Rings¬

hausen . Unter Mitwirkung des Ringkirchc,ichors.
Nach der Predigt Leichte und hl . Abendmahl.

Ab -ndgotterdienst 5 Uhr : Pfr . Lieber.
AmtSwochc . Taufen u . Trailiingen : Hilfspr.

Schlosser . Beerdigungen : Pfr . Lieber.

Kapelle des Panlinenstifts.
Sonntag , dcn 19 . Jimi (3. S . nach Trinitatis ),

vormittags 9 Ubr : Hauptgottesdienst . 10 ' /« Uhr:
Kindergoltcsdienst . Nachmittags 47 » Uhr : Jung-
frauen -Vercin . Beteiligung an dem Vortrag im
Evang . Gemeindehaus . Stcingaffe 9.

Gewerbeschule.
Sonntag , dcn 19 . Juni : Gottesdienst . Pfr.

Ziemcndorff.
Evangelisches Bereinshans , Platterstraße 2.

Sonntag , vorm . 117 , Ubr : Sonntagsschule.
Rachmitioas 47 - Ubr : Versammlung für junge

Mädchen ( Sanntagsverein ) .
Abends 8 ' i- Uhr : Versammlung für Jeder¬

mann ( Bibel stunde ).
Jeden Donnerstag , abends 87 » Uhr : Gemein¬

schaftsstunde.
Ev . Männer - und JüngllngSverein.

Sonntag , nachmittags 3 Uhr : Freier Verkehr,
Spaziergang.

Montag , abend » 9 Uhr : Gcsangstunde.
Dienetag , abend » 8 * 4 Uhr : Turnübung.
Mittwoch , abends 9 Uhr : Bibctstnnde.
Frettag , abends 9 Uhr : Postiunenvrobe.
SamStag , abcnds 9 Uhr : Gcbclsstnndc.

Jugcudverein.
Sonntag , nachmittags 3 Uhr : Spiele » . f. w.

Abends 87 » Uhr : Mttglicder -Vcrlammlung.
Dienstag , abends 8 ' /- Uhr : Bibeid sprechung
Tonner - Ian , abends 8 ' - Ubr : Turnen.

Christlicher Verein junger Männer.
VcrcinSlokal : Blcichstraße 3 , 1.

Sonntag , nachm , von 3 Ubr an : Gesellige
Zusammenkunft und Soldatcnvcrsammlnng.

Montag , abcnds 9 Uhr : Männcrcdor -Probe.
Dienstag , abcnds 87 « Uhr : Bibelbesprechung.
Mittwoch , abend » 9 Uhr : Bibelbesprechung

der Jugend -Abt.
DonuerStag . abdS . 9Uhr : Posaunenchor -Probe.!reitag,abend»9Uhr: Ges.Zusammenkunft.iamStag , abcnds 9 Udr : Gedctsftunde.
Do « Vereinslokal ist jeden Abend von 8 Uhr

an geöffnet . Vereinsbesuch frei.

Evangelisches Gemeindehaus , Stcingaffe 9.
Das Lesezimmer ist Sonn - und Feiertag » von

2—6 Ubr für Erwachsene geöffnet.
Lesezimmer : Versammlung junger Mädchen.
Jnngsrauen - Berein der Bergkirchen -Gemeinde:

4- 6 Uhr.
Bersammlunge»

im Gemeindesaal des Pfarrhauses , An der Ring¬
kirchc 3.

Sonntag , vorm . 117 » Ubr : Kindergottesdieust.
Sonntag , nackm . 4 ' /-— 7 Uhr : Versammlung

junger Mädchen ( sonntagsverein ) .
Mittwoch , nachm . 3— 6 Uhr : Arbeitsstunden

des NähvercinS.

Katholische Kirche.
4. Sonntag nach Pfingsten. — 19. Juni.

Kirchweihfest.
Pfarrkirche zum hl . BonifatiuS.

Hl . Messen 5 .30 , 6 .30 , Amt 8 . Kindcrgottes-
dienst tbl . Messe mit Predigt ) 9 , feierlicher Hoch¬
amt mit Predigt und Tcdcum 10, letzte hl . Messe
(mit Predigt ) 11.30 Uhr.

Nachm . 2. 15 Udr feierliche Vesper.
An den Wochentage » sind die dl . Meffen um

5 .30 , 6 .10 , 6 .40 , und 9. 15 Uhr . 6.10 Schnlmesie
und zwar Montag und Donnerstag für die Bleich-
ftraßeschule , Dienstag und Freitag für die BUicher-
und Gmenbergschule , Mittwoch und Samriag für
die Mittelschulen an der Rhein - und Luisenstraße,
sowie der höheren Mädchenanstalten.

SamStag 5 Uhr Salve.
Beicbtgelegenheit SamStag Nachm . 5— 7 und

nach 8, sowie am Sonntag morgen » von 5 .30 an.
Maria -Hilf -Kirchr.

Frühmesse und Gelegenheit zur Beichte 6.
zweite hl . Messe ( Amt ) mit gemeinschaftl . hl.
Kommunion de« Gesellen - und Lebrlingsvereins
7 .30 , Kindergottesdieust (Amt ) 8 .45 , feierliches
Hochamt mit Predigt und Tedeum 10 Uhr.

Nachm . 2.15 Uhr sakramcittalischc Andacht mit
Umgang (533 ).

An den Wochentagen sind die bl . Meffen
um 6 .15 und 8 .15 Uhr . 6 .15 sind Schulmesscn
und zwar Dienstag und Freitag für die Castell¬
straßeschule , Mittwoch und Samstag für die Lchr-
straße - , Stiststraßeichule und die Institute.

Montag 7 Uhr heil . Messe in der Schwestern-
haurkapcllc.

Dienstag , 21 . Juni , am Feste des hl . Aloysius,
ist morgens 6 .15 Uhr hl . Messe mit Gesang und
Andacht.

Samstag Nachm . 5 Uhr Salve , 5— 7 und nach
8 Uhr Gelegenheit zur Beichte.

AUKatholische Kirche, Schwalbacherstraße.
Sonntag , den 19 . Juni , vormittags 10 Uhr:

Amt mit Predigt.
Dienstag , den 21 . Jimi , vormittag « 10 Uhr:

Tranergotterdienst für die verstorbene Frau LandcS-
dankdireltorswitwe Christine Rensch.

SB. Krimmel , Pfr.

GvauaeUsch-lutherischer Gottesdien ».
Adelverdstraße23.

Sonntag , den 19 . Juni (3 . S . nach Trinitatis ) ,
vormittags 97 » Uhr : Predigkgottcsdienst.

Pfr . A . Jäger.

Evangelisch -lutherischer Gottesdienst.
Overrealschnle , Oranicnstraße 7, 2 . Stock.
Sonntag , den 19 . Juni (3 . S . nach Trinitatis ) ,

vormittags 97 » Uhr : Predigt -Gottesdienst.
Pfr . Hempfing.

Sstristliche » Keim, Westendstraßc20, 1.
Jeden Mittwoch , abends 87, — 97 » Uhr:

Bibelstunde für Mädchen und Frauen.

Methodisten -Gemeinde . Friedrichstr. 86. Hth.
Sonntag , den 19 . Juni , vormittags 9 *'« Uhr:

Predigt über 1. Könige 17 , 17 — 24 . 11 Ubr:
Sonntagsschule . Abends 8 Uhr : Predigt über
1. Könige 18, 21 . Thema : Das Gottesurteil auf
dem Carmel.

Montag , abends 87 , Uhr : Gesanggottcsdienst,
verbunden mit Ansprache von Herrn Prediger
Ferdinand Ncuhäuser ans Elberfeld.

Donnerstag , abend » 87 » Ubr : Juaendbund.
Prediger I . Schweißer.

Sapttsten -Gemeinde , Oranienstr. 54, Hth. Bt.
Sonntag , den 19 . Juni , vormittags 7,10 Uhr:

Predigt . 11 Uhr : Kindergottesdicnst . Nachmittag»
4 Ubr: HauvtaotteSdicnst.

In Dotzheim , Karrenweg 11. abends 8 Uhr:
Gottesdienstliche Versammlung.

Mittwoch , abend « 8 ' /» Uhr : Bibelstunde.
Donnerstag , abend » 87 » Ubr : Übung der

Gesangverein «. Prediger C . KarbiuSky.
Apostolische Gemeinde.

Kleine Schwaibacheistraße 10. 2 . Et . r Gewerbehalle ) .
Sonntag , den 19 . Juni , vormittags 10 Ubr:

Hanvtgottcsdienst . Nachmitiaa « 4 Uhr : Predigt,
woz » Jedermann frenndl . einaeladen Et.

Freitag , den 22 . Juni , abend » 8 Uhr : Predigt.
Jedermann bat freie » Zutritt.

Keilsarmee , Frankenktraße13.
Jeden Abend 8> , Ubr , Sonntag « auch vorm.

10 Uhr : Periammlung . Jedermann willkommen.

Keutschkatholische (freirell «. ) Gemeinde.
Sonntag , de» 19. Juni , vormittags 10 Uhr:

Erbauung im Wahlsaale der RarhauieS . Thema:
Ist die simultanschule eines KainpfeS wert?
Lied : No . 896 , Str . 1, 2 . 3.

Der Zutritt >st für Jedermann frei.
Prediger Welker , Büiowstraße 2.

Russischer Gottesdienst.
Samstag , abends 7 Ubr : Abciidgottesdicnst.

Kleine Kavelle , Kavellciistraßc 19.
Sonntag (8 . Sonntag »ach Pfingsten ), vor¬

mittags 11 Ubr : HeU . Messe . Große Kapelle.

Angllcan Cliurcl » of St . Auguatine n*
Cauterbury . .

Erankfurtevstraße 3.
Sunday Services : First Celebration of ß .i

Euchariat , 8 : Matins and Choral Celebratir/
& Sermon , 11 : Evensong and Litany 6. *

Holy Days and Week - days : Daily , Ce),
bration , lollowed by Matins , 8 . Except . yfS
and Fri ., Matins & Litany 10.30 : Celebration 11
Evensong , Fri . and Holy Days , 6 . No servil
on ordinary Mondays.

Special Notice : On Friday , S. John Baptist ’«
Day , Celebration at 8 , not at 11.

Chaplain : Rev . E. J . Treble
Kaiser -Friedrich -Ring 36. ’

United Free Cliurcl » oF Scotland.
Diviue Service ( Presbyterian ) wiil be Neid

eaoh Sunday in May and June in the Baren,.
Saal (No . 36 ) of the Rathaus , Marktplatz (Towa!
hall ) at 11 a . m . and from 5 to 6 p . m.
Preacher : Rev . Colin M. Gibb , M. A ., of Larbett

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dumpfschiffabrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abtahrten von Biebrich morgens 6.25 bis

Coblenz , 8.05 , 9 .25 (Schnelllahrt ,,Borussia “ und
„Kaiserin Auguste Victoria 1'), 9.50 (Scbnellfahrt
„Barbarossa “ und „ Elsa “ ), 10.35 , 11 .20 (Schnell,
fahrt „ Deutscher Kaiser “ und „ Wilhelm Kaiser
und König “) , 12.50 bis Cöln , mittags 3.20 (nur
an Sonn - und Feiertagen ) bis Assmannshausea
4 .20 bis Andernach , abends 6 .20 u . 6.35 (Güter,
sohiff ) bis Bingen , mittags 2.25 bis Mannheim,

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 77 » Uhr . F329

Billets und Auskunft in Wiesbaden bei dem
Agent W . Bickel , Langgasse 20 . Telefon 2364

Biebrich - Mainzer Dampfschiffahrt
August Waidiminu.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strafsenbahiii
Fahrplan ab 1. Mai 1904.

Beste Gelegenheit nach Mainz,
Von Biebrioh nach Mainz (ab Schloß ) : 9 10

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *.
An und ab Station Kaiserstraße - Haupt¬
bahnhof 15 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle ) : 910
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9* .

An und ab Station ICaiserstraße -Haupfc
bahnhof 5 Minuten später.

* Nur Sonn - und Feiertags.
Extraboote für Gesellschaften . Abonnements.

Frachtgüter 35 Pfg . per 100 Ko.

Hamburg - Amerika - Linie . F333
(Passage -Büreaud . Gesellschaft : Wilhelmstr . 10.)

Die nächsten Abfahrten von Post - und
Passagier -Dampfern finden statt : Nach Newyork:
16 ./6 . Postd . Moltke , 18 ./6 . Postd . Belgravia,23 ./6,
Schnellpd . Deutschland , 25 . 6. Postd . Pretoria,
5. 7 . Postd . Graf Waldersee , 7. :7. Postd . Hamburg,
9. 7, Postd . Bulgaria , 14 ./7 . Postd . Moltke , 16.it,
Postd . Pennsylvania , 21 ./7 . Schnellpd . Deutsch¬
land , 23 -/7 . Postd . Patricia , 30 ./7 . Postd . Phoenioia,
4./8 . Postd . Hamburg . Nach Boston : 2ö./fc
Postd . Silvia . Nach Baltimore : 25/6 . Postd,
Sil ' ia . Nach Philadelphia : 15 ./6 . Postd . Assyria,
2 ./7 . Postd . Barcelona . Nach Westindien : 16./6.
Postd . Graecia , 2S./6 . Postd . Syria , 28 ./6. Postd.
Hungaria . Nach Mexioo : 20 ./6 . Postd . Castilu,
24 -/6 . Postd . Parthia , 26 ./6 . Postd . Prinz Joachim,
Naoh Neworleans : 5. /7 . Postd . Dortmund . Nach
Montreal : 18./6 . Postd . Oxonian . Nach Ost-
Asien : 20 ./6 . Postd . Scandia , 30 /6 . Postd . Sambia,
10 . 7 . Postd . Numantia , 19./7 . Postd . Suevia,
g0 ./7 . Postd . Saxonia . _

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden : J . Chr . GlÜokWi

Wilhelmstraße 50 .)
Letzte Nachrichten über die Bewegungen 4#

Dampfer der Newyork - und Baltimore -LuM®
S.- D. „ Kais . Wilh . II .“ nach Bremen , 14. J™
8 Uhr vorm , von Newyork . S.-D. „ Kronp . W»»-
naoh Newyork , 15 . Juni 127 » Ubr nachm . tM
Southampton . S .-D. „K . Wilh . d . Gr .“ nach
Newyork , 14 . Juni 4 Uhr nachm , in Newyors.
D . „ Willehad “ nach Stettin , 14 . Juni U“
mittags in Stettin . D . „ Hannover “ nach Bremen,
15 . Juni 5 Uhr vorm , in Bremerhaven . •
„Chemnitz “ nach Bremen , 15 . Juni 9 Uhr vor •
in Bremerhaven . D . „ Prinzess Alice 11
Bremen , 15 . Juni 1 Uhr nachm . Scilly P* 881*"
D. „ Neckar “ nach Baltimore , 14 . Juni
vorm , in Baltimore . D . „ Friedrich d. 1 “
nach Newyork , 14 . Juni 1 Uhr nachm . J» . „
York . — Ost - Asien - und Australien -Linien : •
„Oldenburg “ nach Bremen , 15. Juni 4 Uhr nao
in Colombo . D. „ Bayern “ nach
14 . Juni 6 Uhr vorm , in Aden . D. „„
nach Bremen , 15 . Juni 6 Uhr nachm , von P
D. „ Zieten “ nach Hamburg , 14 . / uni »
nachm , von Nagasaki . D . „ Seydlitz nac ^
Asien , 14 . Juni 9 Uhr vorm , in .Nagasaki.
„Roon “ nach Ost - Asien , 15. Juni 11 Hw '
von Penang . D. „Pr .-R . Luitpold “ nach u»
Asien , 14 . Juni 10 Uhr vorm , m fue z-
„Preußen “ nach Ost - Asien , 14 . Juni 1 Uhf R ® e0)
von Southampton . D. „Stuttgart nach B jj_
15. Juni 8 Uhr vorm . Gibraltar passiei ■^
„Darmstadt “ nach Australien , 15 . Juni * P
naohm . von Bremerhaven . — Cuha -, *-’ra„ "„ en,
La Plata - Linien : D . „ Erlangen nach Vj ^
14. Juni in Antwerpen . D . „Rauenthaler
Cuba , 14. Juni von Bremerhaven . — r j ur,i
Transport : D . „Main “ naoh Ost - Asien , ' j/
2 Uhr nachm , von Shanghai . D. „®ch Ton
naoh Swakopmund , 14 . Juni 2 Uhr vor
Funclial.

ik«l.Red Star Line.

(Alleiniger Agent in Wiesbaden : Wilhelm
Langgasse 20 .) f

Antwerpen - Newyork - Dienst . D . „ sb-
am 11 . Juni von Antwerpen nach New .' 0
ge atmen . D . „ Kroonlana “ am 11 . Ju? 1Tf ei»nd*
York nach Antwerpen abgegangen . D. ^
am 13 . Juni in Newyork von Antwerpen ^ „j.
Kommen . D. „ Vaderland “ am 14 . Juni
werpen von Newyork angekommen

Dtir « unp Ben «« per L. Scheuender, 'ichen tzel-Buchdriulmi in » leid,de ».
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